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Richtlinien für Autor:innen – Version 2025 
 
1. Allgemeines 
„Krankenpflege“ ist die Schweizer Fachpublikation für diplomierte Pflegefachpersonen, Mitglieder des Schweizer 
Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK und weitere Interessierte.  
 
Herausgeber von „Krankenpflege“ ist der Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK. 
Die Printausgabe erscheint 6-mal pro Jahr, in drei identischen Ausgaben auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Die 
gedruckte Auflage beträgt insgesamt rund  27 000 Exemplare. Eine Pdf-Ausgabe wird Mitgliedern und 
Abonnent:innen im Extranet auf www.sbk-asi.ch zur Verfügung gestellt. Zusätzlich zur Print-Ausgabe werden 
ausgewählte Artikel auf www.sbk-asi.ch/de/onlinemagazin exklusiv online veröffentlicht.  
 
„Krankenpflege“ enthält Fachbeiträge zur beruflichen Praxis, zu Pflegewissenschaft und -forschung, zu Berufs- und 
Gesundheitspolitik sowie zu weiteren Themen, die für die Berufsangehörigen von Interesse sind.  
Die Redaktion hat dabei den Anspruch, sowohl der Breite des Berufs mit seinen verschiedenen Fachrichtungen 
gerecht zu werden als auch den verschiedenen Funktionsstufen und den regionalen Besonderheiten der Schweiz. 
 
2. Wie Sie einen Artikel einreichen können 
Wir freuen uns, wenn Sie einen Artikel anbieten, der für unsere Leser:innen von Interesse ist. Über die Auswahl der 
Artikel, den Zeitpunkt und die Art der Publikation (Print/Online) entscheidet die Redaktion.  
Artikel mit eindeutigem PR-Charakter werden im redaktionellen Teil nicht berücksichtigt. 
Nehmen Sie mit der Redaktion Kontakt auf, bevor Sie sich ans Schreiben machen, und/oder schicken Sie eine kurze 
Zusammenfassung des geplanten Artikels (Abstract) an redaktion@sbk-asi.ch  
 
3. Länge der Artikel 
Die optimale Länge eines Artikels wird von der Redaktion gemeinsam mit dem Autor, der Autorin bestimmt. Als 
Richtlinie gelten folgende Gesamtzeichenzahlen (jeweils inkl. Leerzeichen und Textboxen, unabhängig davon, ob der 
Artikel im Print oder online erscheint): 
6‘500 Zeichen (entsprechen 2 Seiten Print)  
10‘000 Zeichen (entsprechen 3 Seiten Print)  
Die maximale Länge eines Artikels umfasst rund 13‘000 Zeichen (entsprechen 4 Seiten Print) 
Titel, Lead (= kurze Zusammenfassung des Inhalts) und Zwischentitel werden durch die Redaktion gesetzt. 
Vorschläge der Autorin/des Autors werden so weit wie möglich übernommen. 
 
4. Sprache und Stil 
Allgemein  
Denken Sie beim Schreiben an Ihr Publikum: „Krankenpflege“ ist eine Publikation für Pflegefachpersonen aller Stufen 
und Bereiche mit wenig Zeit. Ihr Ziel sollte sein, dass diese einen unmittelbaren Nutzen für ihren Arbeitsalltag haben. 
Schreiben Sie die Beiträge in einer klaren und verständlichen Sprache. Vermeiden Sie Schachtelsätze und 
Substantivierungen. Ein Text wird nicht überzeugender, je schwieriger er zu lesen ist1. Stellen Sie mit Fallbeispielen 
den Bezug zur Praxis her. 

 
1 Testen Sie Ihren Text mit dem www.blablameter.de. Und lassen Sie sich vom Ergebnis nicht entmutigen, sondern anspornen.  
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Berufsbezeichnungen  
Verwenden Sie die korrekten Berufsbezeichnungen (Pflegefachperson, FaGe, AGS). Falls Sie Sammelbegriffe 
(Pflegende etc.) verwenden, erklären Sie, welche Personen damit gemeint sind (Fussnote oder Lauftext). 
Gendergerechte Sprache 
Die Redaktion legt Wert auf eine gendergerechte Sprache und verwendet die Schreibweise mit dem Doppelpunkt 
(Patient:innen), wenn kein genderneutraler Begriff zur Verfügung steht (Pflegefachpersonen, Mitarbeitende). Es ist 
auch möglich, konsequent beide Geschlechter zu schreiben (Ärztinnen und Ärzte).  
Zahlreiche nützliche Tipps bietet die Webseite www.geschicktgendern.de. 
Fremdwörter 
Wenn es ein gleichwertiges deutsches Wort gibt, verwenden Sie es. Unter Umständen ist es sinnvoll, Fachbegriffe 
oder Fremdwörter in einem Kasten zu definieren. 
Abkürzungen 
Schreiben Sie die Abkürzung einmal aus, wenn Sie sie zum ersten Mal verwenden, anschliessend ist die Abkürzung 
ausreichend (die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW bietet … Die Direktorin der ZHAW ist 
überzeugt, dass …) 
Wissenschaftlichkeit/wissenschaftlicher Stil  
Die Krankenpflege versteht sich als Fachpublikation, nicht als wissenschaftliche Publikation im engeren Sinn. Sie 
publiziert gerne Artikel, die aus Bachelor- oder Masterarbeiten, aus Forschungs- und Praxisentwicklungsprojekten 
und Ähnlichem heraus entstanden sind. Damit die Erkenntnisse ihren Weg in die Praxis finden, legt die Redaktion 
Wert auf eine gut lesbare und verständliche Sprache. Wissenschaftliche Zitiervorschriften müssen nicht eingehalten 
werden, Quellen sollten genannt werden. 
Lange Aufzählungen  
Lange Aufzählungen haben den Nachteil, dass sie den Lesefluss stören und visuell nicht sehr ansprechend sind. 
Wenn sie sich nicht vermeiden lassen, ist es unter Umständen besser, sie in einen Kasten auszugliedern. 
 
5. Grafische Elemente 

• Bilder: Alle Artikel werden illustriert. Wenn Sie passende Fotos/Illustrationen in druckfähiger Qualität haben, 
sind diese willkommen (siehe Infobox Bildauflösung auf der nächsten Seite).  

• Textboxen dienen dazu, einen besonders interessanten Aspekt hervorzuheben, ein praktisches Beispiel zur 
Verdeutlichung des Gesagten aufzuführen, eine Organisation vorzustellen, Fachbegriffe zu definieren oder 
weitere Informationen zu geben. 

• Grafiken/Tabellen: Aussagekräftige Grafiken und Tabellen können hilfreiche Elemente sein.  
Es gilt jedoch, Augenmass zu behalten, sowohl was die Menge als auch die Komplexität dieser Elemente betrifft. 
Sprechen Sie zuerst mit der Redaktion. Bitte beachten Sie, dass Grafiken und Tabellen im Print Platz in Anspruch 
nehmen. Ihr Text sollte dementsprechend kürzer sein.  

 
6. Literaturangaben 
Eine kurze Literaturliste (max. 5 Titel) hat in der Printausgabe in der Regel Platz. Es kann auf die Möglichkeit 
verwiesen werden, dass ausführliche Referenzen bei der Redaktion und/oder der/den Autor:innen angefordert 
werden können.  
 
7. Angaben zur Autorin/zum Autor 
Zu Beginn der Artikels werden die Autor:innen aufgeführt sowie in einer Box ihre Funktionen/Titel sowie die 
Kontaktadresse der Hauptautorin, des Hauptautors (E-Mail). Der Platz ist begrenzt. 
 
8. Honorar 
In der Regel werden keine Honorare ausgerichtet. In begründeten Fällen verhandelt die Redaktion mit der Autorin, 
dem Autor. 
 
9. Die Redaktion hat das letzte Wort 
Über die definitive Form und Publikationsart des Beitrags, Kürzungen, Titelgebung, Bildauswahl und die grafische 
Gestaltung entscheidet letztlich die Redaktion. Kleinere stilistische Korrekturen werden ohne Rückfrage 
vorgenommen, bei grösseren textlichen Eingriffen suchen wir mit dem Autor, der Autorin eine Lösung. 
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10. Zweitveröffentlichungsrechte 
Autor:innen dürfen die publizierte Version ihres Artikels nach der Veröffentlichung in der „Krankenpflege“ frei und 
kostenlos als PDF online zur Verfügung stellen. Dies kann auf einer beliebigen Webseite und/oder einem 
Repositorium geschehen. Dabei muss auf die Originalveröffentlichung in „Krankenpflege“ mit vollständigen 
bibliografischen Angaben (Titel des Artikels, Name der Zeitschrift, Ausgabe, Seiten) hingewiesen werden. 
„Krankenpflege“ stellt Beitragenden dafür eine Kopie ihres Artikels zur Zweitveröffentlichung kurz nach der 
Veröffentlichung zur Verfügung. 
Bei Artikeln von Autorinnen und Autoren, die zum Zeitpunkt der Publikation einer Schweizer Hochschule angehören, 
garantiert „Krankenpflege“ der betreffenden Hochschule das nicht-exklusive Recht, eine Kopie des Artikels gemäss 
dieser Policy in ihrem Open-Access-Repositorium zu hinterlegen. Zur Erstellung der Kopie dürfen die Hochschulen 
Magazinhefte auf der Verlagswebseite (bei vorhandenem Abo) nutzen. Diese Richtlinie betrifft Artikel ab den 
Publikationsdatum 1. Januar 2020. 
 
 
 
 

Infobox: Bildauflösung 
 
Das Druckverfahren für die Krankenpflege verlangt eine Auflösung von 300dpi.  
Untenstehende Tabelle zeigt an, mit welchen Pixelmassen welche Druckgrösse ungefähr möglich ist. 
 

 
 
Quelle: Focus.de 
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